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ist. Eine Pflichtverletzung ist bereits dann gegeben, wenn der 
Alkoholgenuß in Rechtsvorschriften, in der Betriebsordnung 
oder anderen betrieblichen Ordnungen oder durch Weisung 
des Vorsitzenden oder leitender Mitarbeiter generell untersagt 
ist, der Werktätige aber trotzdem Alkohol trinkt. Nach Ziff. 2 
des DDR-Standards TGL 30104 — Gesundheits- und Arbeits
schutz, Brandschutz; Arbeitsschutz- und brandschutzgerechtes 
Verhalten; Allgemeine Festlegungen —, der für alle Werk
tätigen beim Umgang mit Arbeitsmitteln, beim Durchführen 
von Arbeitsverfahren und beim Aufenthalt in/auf Arbeits
stätten verbindlich ist, ist jeder Werktätige verpflichtet, wäh
rend der Arbeitszeit sowie beim Aufenthalt in/auf Arbeits
stätten nicht unter Einwirkung von Alkohol zu stehen. Er
geben sich konkrete Anhaltspunkte dafür, daß der Werktätige 
unter Alkoholeinfluß steht, so haben die betrieblichen Leiter 
das Recht, entsprechende Kontrollen zu veranlassen. In die
sem Zusammenhang stellt die Aufforderung, ein Alkoholprüf
röhrchen zu beatmen, kein dem Werktätigen unzumutbares 
Verlangen dar. Widersetzt sich der Werktätige der Aufforde
rung, muß er ggf. gegen sich gelten lassen, unter Alkohol
einfluß zu stehen. Der Betrieb kann jedoch nicht die Ent
nahme einer Blutprobe verlangen.7

Gemäß § 90 Abs. 6 der VO über die Sozialversicherung 
bei der Staatlichen Versicherung der DDR gilt ein Unfall 
(Arbeitsunfall, Wegeunfall, Unfall während der Versorgung 
der persönlichen Hauswirtschaft oder der individuellen Wirt
schaft sowie auf einem mit dieser Tätigkeit zusammenhängen
den Weg zur und von der Wirtschaft, Unfall bei organisier
ten gesellschaftlichen, kulturellen oder sportlichen Tätigkei
ten), als dessen Ursache Alkoholmißbrauch festgestellt wird, 
nicht als Arbeitsunfall. In diesen Fällen erhält der Betref
fende, wenn er auf Grund ärztlich bescheinigter Arbeitsun
fähigkeit von der Arbeit befreit ist, kein Krankengeld in 
Höhe der Nettodurchschnittseinkünfte. Gleichfalls werden 

( entsprechend § 38 Abs. 3 der VO die Kosten der ersten ärzt
lichen Hilfeleistung von der Sozialversicherung nicht über
nommen, wenn ein Versicherter im unmittelbaren Zusam
menhang mit Alkoholmißbrauch ärztliche Hilfe erhält. Das 
gleiche gilt, wenn infolge des Alkoholmißbrauchs eine Be
förderung durch das DRK der DDR erfolgt ist.8

Rechtspflichten der LPG bei der Erziehung, Betreuung 
und Kontrolle kriminell gefährdeter Bürger * 6

Die Verhütung und Bekämpfung von Straftaten sowie ande
ren Rechtsverletzungen, die Beseitigung ihrer Ursachen und 
Bedingungen und die Gewährleistung von Ordnung und Si
cherheit erfordert von den örtlichen Räten und den Vorstän
den der Genossenschaften, auf Erscheinungen krimineller 
Gefährdung konsequent zu reagieren. Entsprechend der VO 
über die Aufgaben der örtlichen Räte und der Betriebe bei 
der Erziehung kriminell gefährdeter Bürger vom 19. Dezem
ber 1974 (GBl. I 1975 Nr. 6 S. 130) i. d. F. der 2. VO vom
6. Juli 1979 (GBl. I Nr.. 21 S. 195) sind die Vorstände der 
Genossenschaften u. a. verpflichtet:
— über Anzeichen einer kriminellen Gefährdung von Be

triebsangehörigen oder von Bürgern, die sich für eine Tä
tigkeit im Betrieb bewerben, den für den Wohnsitz zu
ständigen örtlichen Rat unverzüglich zu informieren,

— die ihnen durch den örtlichen Rat zur Arbeitsaufnahme 
zugewiesenen kriminell gefährdeten Bürger einzustellen,

— dem kriminell gefährdeten Bürger Arbeit in geeigneten 
Arbeitskollektiven zuzuweisen, die strikte Einhaltung der 
Arbeitsdisziplin zu kontrollieren und bei Verletzung der 
Auflagen durch den kriminell gefährdeten Bürger unver
züglich den örtlichen Rat zu informieren sowie

— das Arbeitsrechtsverhältnis mit kriminell Gefährdeten 
nur mit Zustimmung des zuständigen örtlichen Rates auf
zulösen.
Verletzen auf Bewährung verurteilte Bürger ihre ihnen 

im Zusammenhang damit auferlegten Pflichten aus § 33 Abs. 3 
und 4 Ziff. 1, 2 und 6 StGB, sind gemäß § 32 StGB die Vor
stände der Genossenschaften berechtigt,
— Maßnahmen der disziplinarischen Verantwortlichkeit (§ 39 

LPG-G; Ziff. 46, 47 LPG-MSt — ausgenommen der Aus
schluß durch die Vollversammlung) anzuwenden,

— einen Antrag beim Gericht zu stellen, daß dem Verurteil
ten eine Verwarnung erteilt und er nachdrücklich darauf 
hingewiesen wird, daß im Wiederholungsfälle der Vollzug 
der Freiheitsstrafe angeordnet wird (§ 35 Abs. 5 StGB),

— bei Gericht den Vollzug der für den Fall der Nichtbe
währung angedrohten Freiheitsstrafe bzw. Reststrafe zu 
beantragen (§ 35 Abs. 4 StGB).
Grundlegende Aufgabe des LPG-Rechts ist es, das be

wußte und schöpferische Handeln der Genossenschaftsbauern

zu fördern und zu gewährleisten. Die weitere Entfaltung der 
genossenschaftlichen Demokratie ist dabei ein entscheiden
der Faktor bei der Gestaltung und Leitung genossenschaft
licher und gesellschaftlicher Prozesse und als Triebkraft des 
gesellschaftlichen Fortschritts. Zugleich stellt sie eine grund
legende Bedingung dafür dar, das politische und ökonomische 
Verantwortungsbewußtsein der Genossenschaftsbauern wei
ter auszuprägen und sich vom kollektiven Leistungsstreben 
und bewußter Arbeitsdisziplin leiten zu lassen.

Die hier beschriebenen Möglichkeiten ordnen sich in die
sen Gesamtprozeß ein und sind — wie bereits anfangs dar
gelegt — nur im Einzelfall anzuwenden und auch in der Re
gel erst dann, wenn Aussprachen, Hinweise usw. zu keinem 
Erfolg führten.
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Umfang des Schadenersatzantrags 
bei Straftaten gegen das sozialistische 
Eigentum und die Volkswirtschaft

Die, Verantwortung der volkseigenen Kombinate und Be
triebe für den Schutz und die Mehrung des ihnen anvertrau
ten sozialistischen Eigentums umfaßt auch die rechtliche Ver
pflichtung zur Feststellung von Schäden nach Art und Höhe 
und zur Geltendmachung entsprechender Schadenersatzan
träge gegen den Verursacher (§§ 8, 31 und 32 der Kombi
nats VO). Das gilt vor allem für Schadensfälle, die durch 
Straftaten gegen das sozialistische Eigentum (§§ 157 bis 164 
StGB) und gegen die Volkswirtschaft (§§ 165 bis 167 StGB)! 
verursacht wurden. Bei der Feststellung der Art und der Be
messung der Höhe des durch diese Straftaten dem Betrieb 
entstandenen Schadens hat der geschädigte Betrieb wesent
liche Aufgaben zu erfüllen. Meist sind die Mitarbeiter des 
Betriebes in Kenntnis der Umstände des schädigenden Er
eignisses am besten in der Lage, auf der Basis betrieblicher 
Unterlagen und durch die Nutzung ihrer fachlichen Erfah
rungen die Art des Schadens festzustellen, seine Höhe zu be
stimmen und einen Schadenersatzantrag in diesem Umfang 
zu stellen.

Mitunter gibt es jedoch noch in den Betrieben Unklarhei
ten über die Bemessung des geltend zu machenden Schaden
ersatzanspruchs. Der durch Straftaten gegen das sozialistische 
Eigentum und die Volkswirtschaft herbeigeführte Schaden, 
der den Gegenstand des Schadenersatzantrags darstellt, tritt 
zum einen als finanziell meßbarer Schaden auf, der sich aus 
einer Schädigung vorhandener finanzieller oder materieller 
Werte des Betriebes'ergibt, und zum anderen als finanziell 
meßbarer Schaden durch die Verhinderung der Bildung fi
nanzieller oder materieller Werte des Betriebes. Diese beiden 
Erscheinungsformen des Schadens sind Grundlage für die Be
messung der Schadenshöhe im Schadenersatzantrag des Be
triebes.

Der in den Schadenersatzanträgen der Betriebe darge
stellte Schaden am sozialistischen Eigentum wird in Geld
wert angegeben und als Geldforderung geltend gemacht. Zur 
Feststellung diese Wertes ist zunächst zu prüfen, welche Ar
ten von Schäden durch die Straftat verursacht worden sind 
(z. B. Geldverlust, Sachschaden, Produktionsausfall); danach 
ist der jeweilige Schaden nach dem Geldwert zu bemessen 
(§261 Abs. 1 AGB; §336 Abs. 1 ZGB).7 Im Interesse einer
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